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TECHNISCHE ANGABEN
Prospektbeilagen 

Hamburger Abendblatt Bergedorfer Zeitung/Lauenburgische Landeszeitung  
+ Anzeigenblätter

Druckstandort Axel Springer/ Offset Druckerei Ahrensburg GmbH & Co. KG / Beilagenbüro / Korn-
kamp 11 / 22926 Ahrensburg

Anlieferungsadressen auf Anfrage

Format Mindestformat: DIN A6 (B 105 mm x H 148 mm)
Maximalformat: B 260 mm x H 380 mm (gefalzt)

Mindestformat: DIN A6 (B 105 mm x H 148 mm)
Maximalformat: B 315 mm x H 225 mm (gefalzt)

Einzelblätter* DIN A6: Mindestpapiergewicht 170 g/m²
Größe DIN A6 bis DIN A4: Mindestpapiergewicht 120 g/m²

DIN A6: Mindestpapiergewicht 170 g/m²
Größe DIN A6 bis DIN A4: Mindestpapiergewicht 120 g/m²

*wichtiger Hinweis:  
Bei Fremdbeilagen, die aus mehreren losen 
Teilen bestehen, gilt jeder Teil als eine Beilage.

Größere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 g/m² sind auf eine 
Größe im Bereich DIN A4 (B 210 mm x H 297 mm) zu falzen.

Größere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 g/m² sind auf eine 
Größe im Bereich DIN A4 (B 210 mm x H 297 mm) zu falzen.

Mehrseitige Beilagen Beilagen im jeweils möglichen Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 
8 Seiten haben. Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Papiergewicht von 
mindestens 120 g/m² erforderlich, oder diese Beilagen sind nochmals zu falzen.

Beilagen im jeweils möglichen Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 
8 Seiten haben. Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Papiergewicht von 
mindestens 120 g/m² erforderlich, oder diese Beilagen sind nochmals zu falzen.

Redaktionelle Beilagen  
und Verbundwerbung

Redaktionell anmutende Beilagen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung und 
vorherigen Freigabe durch den Verlag.
Beilagen, die von mehreren Werbetreibenden gemeinsam genutzt werden, sind nur 
nach besonderer Vereinbarung und mit einem Zuschlag möglich.

Redaktionell anmutende Beilagen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung und 
vorherigen Freigabe durch den Verlag.
Beilagen, die von mehreren Werbetreibenden gemeinsam genutzt werden, sind nur 
nach besonderer Vereinbarung und mit einem Zuschlag möglich.

Gewicht Maximalgewicht einer Beilage 60g/Exemplar, bei höherem Gewicht ist eine Rückfrage 
beim Verlag erforderlich.

Maximalgewicht einer Beilage 60g/Exemplar, bei höherem Gewicht ist eine Rückfrage 
beim Verlag erforderlich.

Falzarten Zulässige Falzarten: Kreuzbruch-/Wickel-/Mittelfalz
Nicht zu verarbeitende Falzarten: Leporello- / Altarfalz
Alle Beilagen müssen grundsätzlich eine Falzkante aufweisen.
Mehrseitige Beilagen größer als DIN A5 (B 148 mm x H 210 mm) müssen den Falz  
an der langen Seite aufweisen.

Zulässige Falzarten: Kreuzbruch-/Wickel-/Mittelfalz
Nicht zu verarbeitende Falzarten: Leporello- / Altarfalz 
Alle Beilagen müssen grundsätzlich eine Falzkante aufweisen.
Mehrseitige Beilagen größer als DIN A5 (B 148 mm x H 210 mm) müssen den Falz  
an der langen Seite aufweisen.

Beschnitt Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein.
Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.

Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein.
Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.

Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten)  
und Sonderformate

Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben (für besseren Halt im 
Strichleimungsverfahren). Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der 
Beilage angeklebt werden. 
Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit dem 
Verlag notwendig.
Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen wie Sonderformate, Warenmuster oder 
-proben ist ohne vorherige technische Prüfung durch den jeweiligen Verlag nicht 
möglich.
Kreis-/Oval- oder ähnliche Sonderformate sind nicht zu verarbeiten.

Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben (für besseren Halt im 
Strichleimungsverfahren). Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der 
Beilage angeklebt werden. 
Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit dem 
Verlag notwendig.
Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen wie Sonderformate, Warenmuster oder 
-proben ist ohne vorherige technische Prüfung durch den jeweiligen Verlag nicht 
möglich.
Kreis-/Oval- oder ähnliche Sonderformate sind nicht zu verarbeiten.

Draht-Rückenheftung Bei Draht-Rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der Beilage angemessen 
sein.
Dünne Beilagen sollen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt 
werden.
Bei Verblockung durch Draht-Rückenheftung sind Mehrfachbelegungen nicht 
auszuschließen.

Bei Draht-Rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der Beilage angemessen 
sein.
Dünne Beilagen sollen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt 
werden.
Bei Verblockung durch Draht-Rückenheftung sind Mehrfachbelegungen nicht 
auszuschließen.

Blindmuster Zur Gewährleistung eines komplikationslosen Einsteckprozesses ist die Vorlage von 
Mustern vorab sinnvoll. Gegebenenfalls ist ein Testlauf erforderlich.

Zur Gewährleistung eines komplikationslosen Einsteckprozesses ist die Vorlage von 
Mustern vorab sinnvoll. Gegebenenfalls ist ein Testlauf erforderlich.

Anlieferungszustand Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige 
Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung 
notwendig wird.
Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene 
oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden.
Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit 
verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.
Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird gegebenfalls in Rechnung 
gestellt.

Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige 
Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung 
notwendig wird.
Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene 
oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden.
Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit 
verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.
Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird gegebenfalls in Rechnung 
gestellt.

Lagenhöhen Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 120 mm 
ausweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder verpackt sein.

Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 mm 
ausweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder verpackt sein.

Palettierung Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt sein.
Beilagen sollen gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) 
und gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein.
Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich sichtbar mit einer Palettenkarte 
gekennzeichnet sein.

Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt sein.
Beilagen sollen gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) 
und gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein.
Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich sichtbar mit einer/m 
Palettenkarte/-zettel gekennzeichnet sein.

Begleitpapiere (Lieferschein) Grundsätzlich muss jede Beilagenlieferung einen Lieferschein aufweisen.
Notwendige Angaben: Kunde (Auftraggeber) / Titel des belegten Objektes / Datum 
der Erscheinung / Anzahl der Pakete, Paletten / Höhe der Teil-, Gesamtmenge / 
Beilagenmittel oder Artikelnummer bzw. Motiv / Absender und Empfänger  
(inkl. Kontaktdaten) 

Grundsätzlich muss jede Beilagenlieferung einen Lieferschein aufweisen.
Notwendige Angaben: Kunde (Auftraggeber) / Titel des belegten Objektes / Datum 
der Erscheinung / Anzahl der Pakete, Paletten / Höhe der Teil-, Gesamtmenge / 
Beilagenmittel oder Artikelnummer bzw. Motiv / Absender und Empfänger (inkl. 
Kontaktdaten) 

Technischer Verteilzuschuss Es ist die bestellte Beilagenmenge zzgl. 1,5 % technischen Verteilzuschuss  
anzuliefern.

Es ist die bestellte Beilagenmenge zzgl. 1,5 % technischen Verteilzuschuss  
anzuliefern.

Fehlbelegungsquote/ Verluste Bedingt durch technische Verarbeitung kann eine 100 %ige Belegung nicht  
garantiert werden. Bei geschäftsüblicher Sorgfalt gelten bis zu 3 %  
Fehleinsteckungen oder Verluste als verkehrsüblich.
Bei Einzelblättern sind erhöhte Mehrfachabzüge / Fehlbelegungen nicht  
auszuschließen.

Bedingt durch technische Verarbeitung kann eine 100%ige Belegung nicht garantiert 
werden. Bei geschäftsüblicher Sorgfalt gelten bis zu 3% Fehleinsteckungen oder 
Verluste als verkehrsüblich.
Bei Einzelblättern sind erhöhte Mehrfachabzüge / Fehlbelegungen nicht auszuschlie-
ßen.

Anlieferfristen Frühestens 7 Werktage vor Erscheinungstermin
Spätestens 3 Werktage vor Erscheinungstermin

Frühestens 7 Werktage vor Erscheinungstermin
Spätestens 3 Werktage vor Erscheinungstermin

Anlieferung Digital Senden Sie uns spätestens 3 Werktage vor Erscheinungstermin ein mit Ihrer  
Beilage identisches PDF (keine Einzelseiten - ein Dokument, ohne Beschnittkanten) 
an beilagen@mediahafen-hamburg.de

Senden Sie uns spätestens 3 Werktage vor Erscheinungstermin ein mit Ihrer Beilage 
identisches PDF (keine Einzelseiten - ein Dokument, ohne Beschnittkanten) an 
beilagen@mediahafen-hamburg.de

Letzter Rücktrittstermin 6 Wochen vor Erscheinen (unbedingt einzuhalten für Auftragsersatzbeschaffung!).
Bei Nichteinhaltung werden 50 % der jeweils niedrigsten Gewichtsstufe des Agentur- 
oder Direktpreises in Rechnung gestellt.

6 Wochen vor Erscheinen (unbedingt einzuhalten für Auftragsersatzbeschaffung!).
Bei Nichteinhaltung werden 50 % der jeweils niedrigsten Gewichtsstufe des Agentur- 
oder Direktpreises in Rechnung gestellt.

Verweis auf AGB Für die Abwicklung von Beilagenaufträgen und Abschlüssen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Zeitungen sowie die zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
des Verlages.

Für die Abwicklung von Beilagenaufträgen und Abschlüssen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Zeitungen sowie die zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
des Verlages.

Irrtümer vorbehalten.






